
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1999/4/28 94/13/0067
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.04.1999

Index

23/01 Konkursordnung

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §217 Abs1;

KO §58 Z1;

Rechtssatz

Die Verp ichtung zur Entrichtung eines Säumniszuschlages entsteht nicht erst mit seiner bescheidmäßigen

Geltendmachung, sondern bereits mit Ablauf des für die Entrichtung der betre enden Abgaben maßgebenden

Fälligkeitstages (Hinweis E 23.11.1987, 87/15/0088). Eine solchermaßen eingetretene Verp ichtung erlischt nicht

dadurch, dass in der Folge ein Konkurs über das Vermögen des Abgabenschuldners erö net wird. Vielmehr kann sie

auch nach diesem Zeitpunkt bescheidmäßig geltend gemacht werden.
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